
 

 

 

Studierendenparlament – Das Präsidium 

c/o AStA der UniK, Universitätsplatz 10 

34127 Kassel 

 

 Datum     15.11.23 

 S t u d i e r e n d e n p a r l a m e n t 

 Durchwahl (0561) 804-2886 

 Fax (0561) 804-2885 

 eMail stupa@uni-kassel.de 

 

Einladung zur ordentlichen Sitzung 

Studierendenparlament der Universität Kassel 

Mittwoch, den 22. November 2023 um 18:00 Uhr im Studierendenhaus 

 

 

Folgende Tagesordnung wird behandelt: 

TOP 01 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

TOP 02 Genehmigung der Tagesordnung  

TOP 03 Genehmigung des Protokolls vom 02.11.2023  

TOP 04 Mitteilungen des Präsidiums  

TOP 05 Berichte und Aussprachen (AStA, Senat, Studierendenwerk) 

TOP 06 Wahl des Präsidiums des Studierendenparlamentes (2 Personen) 

TOP 07 GO-Änderung zur Verbesserung der Außenwirkung des Studierendenparlamentes 

durch Beschränkung des Alkoholkonsums 

TOP 08 Antrag: EC-Terminal FÄRBEREI 

TOP 09 Haushaltsentwurf 2024 

TOP 10 Bestätigung von Sachbearbeiter*innen - Becker 

mailto:stupa@uni-kassel.de


TOP 11 Bestätigung von Sachbearbeiter*innen - Markgraf 

TOP 12 Bestätigung des AK Medien Vorsitz - Rosenkranz 

TOP 13 Bestätigung von Sachbearbeiter*innen - Schubert 

TOP 14 Bestätigung von Sachbearbeiter*innen - Vernetzungs-stelle Witz - Stamm 

TOP 15 Bestätigung von Sachbearbeiter*innen – ISV- Sterzinger 

TOP 16 Einstellung einer Honorarkraft für queere Kunstveranstaltungsreihe 

TOP 17 Vorleistung für queere Veranstaltungsreihe an der Kunsthochschule 

TOP 18 Wahlen Ältestenrat 

TOP 19 Wahlen studentische Vertretung im Verwaltungsrat 

TOP 20 Wahlen von ReferentInnen 

TOP 20 Sonstiges 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2022/2023 

 
 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

01.11.2023 

 

Art des Antrags: §21 (1) Nr. 3 

Antrag zum Erlass, zur Änderung oder Aufhebung Geschäftsordnung 
 
Antragssteller*innen: Die TAFFE Liste 
Adressat*innen: Das Studierendenparlament 
 
 

GO-Änderung zur Verbesserung der 
Außenwirkung des Studierendenparlamentes 
durch Beschränkung des Alkoholkonsums 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 
 
Dass §17 der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes wie folgt geändert wird: 
(Änderungen in rot) 
 
§ 17 Ordnungsrufe und ordnungsgemäßer Verlauf  
(1) Aufgrund einer persönlichen Beleidigung oder einer groben Störung des Sitzungsverlaufs 
kann das Präsidium einen Ordnungsruf gegen die*den Verursacher*in aussprechen.  
(2) Ordnungsrufe können nur erteilt werden, wenn kein Mitglied des Präsidiums einen 
Einspruch erhebt.  
(3) Erhält eine Person innerhalb einer Sitzung einen zweiten Ordnungsruf, so ist diese im 
Zuge dessen sofort auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufs hinzuweisen. Erhält die 
betroffene Person den Hinweis nicht, gilt der Ordnungsruf als nicht erteilt.  
(4) Erhält eine Person innerhalb einer Sitzung einen dritten Ordnungsruf, so ist diese für den 
weiteren Verlauf der Sitzung auszuschließen. Betrifft der dritte Ordnungsruf ein Mitglied des 
Studierendenparlaments, so ist das Nachrücken gemäß § 10 möglich.  
(5) Die Ordnungsrufe sind unter Angabe des Namens der*des Betroffenen und des Grunds zu 
protokollieren.  
(6) Im Sitzungsraum herrscht Rauchverbot. Der Konsum von alkoholischen Getränken ist 
während der Sitzung ebenfalls untersagt.  
 
 
 
 



Begründung: 
 

A. Problem 

Die wenigen überhaupt einmal auftauchenden Zuschauenden äußerten in der Vergangenheit 
großes Unverständnis über den teilweise sehr zelebrierten Alkoholkonsum im Parlament, 
Bierflaschen kullerten in der Vergangenheit durch den Saal und Menschen hörten in 
Livestreams sehr oft Flaschengeklirre etc., obwohl einige Kneipen/Lokale in der Nähe sind.  
 

B. Lösung 

Die StuPa-Mitglieder beschränken sich über die GO dahingehend selbst. Insbesondere die 
Außenwirkung könnte damit verbessert werden.  
 

C. Alternativen 

Alles bleibt, wie es ist 
 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

Keine 
 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

Keine 
 

F. Verwaltungsaufwand 

Vertretbar 
 
 
 
 
 
Kassel, den 01.11.2023 
Die TAFFE Liste 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 
Wahlperiode 2023/2024 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

Datum der Antragsstellung 

 

Antrag auf Bestätigung von Verträgen, welche über die 

Legislaturperiode hinausgehen 

gem. § 21 (1) Satz 13 GO 

 

Antragssteller*innen: Sebastian Ehlers für den AStA 

Adressat*innen: Studierendenparlament der Universität Kassel 

 

EC-Terminal FÄRBEREI 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

, dass der beigefügte Vertrag mit der Kasseler Sparkasse abgeschlossen werden kann. 

Hierbei geht es darum, kontaktloses, mobiles Bezahlen durch EC-Karten und 

Bezahlungsdienstleister zu ermöglichen. Dies ist im wirtschaftlichen Interesse der 

Studierendenschaft bzw. der FÄRBEREI. 



Begründung: 

 

A. Problem 

Derzeit keine EC-Zahlung bzw. bargeldlose Zahlung in der FÄRBEREI möglich 

 

B. Lösung 

Annahme des Vertrages 

 

C. Alternativen 

keine, d. h. Ausbleiben von Umsatz 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

- einmalig bis zu 100,00€ für Einrichtung 

- 9,90€ pro Monat für die Miete des Geräts 

- Konditionen bzw. Transaktionsentgelte pro Zahlungsvorgang lt. Vertrag 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

- 9,90€ pro Monat für die Miete des Geräts 

- Konditionen bzw. Transaktionsentgelte pro Zahlungsvorgang lt. Vertrag 

 

F. Verwaltungsaufwand 

mittel 

 

Kassel, 13.11.2023 

Sebastian Ehlers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/2024 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

15.11.2023 

 

Antrag zur Genehmigung eines Entwurfs für den Haushalt 
gem.  

§21 Absatz 1 Nr. 7 der Geschäftsordnung 

 

 

Antragssteller*innen: AStA der Universität Kassel 

Adressat*innen: Studierendenparlament der Universität Kassel 

 

 

Haushaltsentwurf 2024 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

...,den Entwurf für den Haushalt der Studierendenschaft der Universität Kassel für das Jahr 2024 an-
zunehmen (s. Anlage) 





Begründung: 

 

A. Problem 

 

Der Haushaltsentwurf 2024 muss bestätigt werden. 

 

B. Lösung 

 

Annahme des Haushaltsentwurfs 

 

C. Alternativen 

 

Nichtannahme  

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

 

keine 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

 

Ist dem Haushaltsentwurf zu entnehmen. 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

Kassel, den 15.11.2022 

 

i. A. Lars Schäfer  

AStA der Universität Kassel  

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/24 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

22.10.2023 

 

Antrag auf Bestätigung weiterer Mitarbeiter*innen des AStA 
§ 21 Abs. 1 Nr. 9 der Geschäftsordnung 

 

Antragssteller*innen: AStA der Universität Kassel 

Adressat*innen: Studierendenparlament Uni Kassel 

 

 

Bestätigung von Sachbearbeiter*innen - Becker  

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

…, dass Noah Becker rückwirkend zum 01.10.2023 als Sachbearbeiter für das Referat Mobilität und 
Infrastruktur bestätigt wird. Der Stellenumfang beträgt eine halbe Sachbearbeiter*innenstelle (20 
Stunden/Monat). 

 

 

 

 

 

 



Begründung: 

 

A. Problem 

Der AStA ist ohne SBs nicht arbeitsfähig, durch die neue Legislatur ist es notwendig, dass SBs neu be-
stätigt werden. 

 

B. Lösung 

Die SBs werden bestätigt. 

 

C. Alternativen 

Keine Einstellung der SBs. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

 

Kassel, 22.10.2023 

 

Sebastian Ehlers für den AStA 

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/24 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

16.10.2023 

 

Antrag auf Bestätigung weiterer Mitarbeiter*innen des AStA 
§ 21 Abs. 1 Nr. 9 der Geschäftsordnung 

 

Antragssteller*innen: AStA der Universität Kassel 

Adressat*innen: Studierendenparlament Uni Kassel 

 

 

Bestätigung von Sachbearbeiter*innen - Mark-
graf 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

…, dass Simon Markgraf rückwirkend zum 01.10.2023 als Sachbearbeiter für das Referat Politische 
Bildung bestätigt wird. Der Stellenumfang beträgt eine volle Sachbearbeiter*innenstelle (40 Stun-
den/Monat). 

 

 

 

 

 

 



Begründung: 

 

A. Problem 

Der AStA ist ohne SBs nicht arbeitsfähig, durch die neue Legislatur ist es notwendig, dass SBs neu be-
stätigt werden. 

 

B. Lösung 

Die SBs werden bestätigt. 

 

C. Alternativen 

Keine Einstellung der SBs. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

 

Kassel, 16.10.2023 

 

Lars Schäfer für den AStA 

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/24 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

14.11.2023 

 

Antrag auf Bestätigung weiterer Mitarbeiter*innen des AStA 
§ 21 Abs. 1 Nr. 9 der Geschäftsordnung 

 

Antragssteller*innen: AStA der Universität Kassel 

Adressat*innen: Studierendenparlament Uni Kassel 

 

 

Bestätigung des AK Medien Vorsitz - Rosen-
kranz 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

…, dass Elaine Rosenkranz rückwirkend zum 01.11.2023 als Vorsitzende des Arbeitskreis Medien 
bestätigt wird. Der Stellenumfang beträgt eine Volle Stelle (40 Stunden/Monat). 

Die Stelle wird durch QSL- Mittel finanziert und der Vertragszeitraum beginnt am 01.11.23 und endet am 
31.10.24. 

 

 

 

 

 

 



Begründung: 

 

A. Problem 

Der Vorsitz des AKM muss bestätigt werden. 

 

B. Lösung 

Der Vorsitz des AKM wird bestätigt. 

 

C. Alternativen 

Keine Einstellung des AKM Vorsitz. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

Keine 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

Keine 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

 

Kassel, 14.11.2023 

 

Konrad Winter für den AStA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/24 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

22.09.2023 

 

Antrag auf Bestätigung weiterer Mitarbeiter*innen des AStA 
§ 21 Abs. 1 Nr.9 der Geschäftsordnung 

 

Antragssteller*innen: AStA der Universität Kassel 

Adressat*innen: Studierendenparlament Uni Kassel 

 

 

Bestätigung von Sachbearbeiter*innen - Schu-
bert 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

…, dass Johannes Schubert rückwirkend zum 01.09.2023 als Sachbearbeiter für das DBG Campus-
Office bestätigt wird. Der Stellenumfang beträgt eine halbe Sachbearbeiter*innenstelle (20 Stun-
den/Monat). 

 

 

 

 

 

 



Begründung: 

 

A. Problem 

Der AStA ist ohne SBs nicht arbeitsfähig, durch die neue Legislatur ist es notwendig, dass SBs neu be-
stätigt werden. 

 

B. Lösung 

Die SBs werden bestätigt. 

 

C. Alternativen 

Keine Einstellung der SBs. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

 

Kassel, 22.09.2023 

 

Hanna Röllig für den AStA 

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/24 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

22.10.2023 

 

Antrag auf Bestätigung weiterer Mitarbeiter*innen des AStA 
§ 21 Abs. 1 Nr. 9 der Geschäftsordnung 

 

Antragssteller*innen: AStA der Universität Kassel 

Adressat*innen: Studierendenparlament Uni Kassel 

 

 

Bestätigung von Sachbearbeiter*innen -  Vernet-
zungsstelle Witz - Stamm  

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

…, dass Hannah Stamm rückwirkend zum 01.11.2023 als Sachbearbeiterin für das Referat Fachschaf-
ten und Vernetzung und die Vernetzungsstelle Witzenhausen bestätigt wird. Der Stellenumfang be-
trägt eine halbe Sachbearbeiter*innenstelle (20 Stunden/Monat). 

 

 

 

 

 

 



Begründung: 

 

A. Problem 

Der AStA ist ohne SBs nicht arbeitsfähig, durch die neue Legislatur ist es notwendig, dass SBs neu be-
stätigt werden. 

 

B. Lösung 

Die SBs werden bestätigt. 

 

C. Alternativen 

Keine Einstellung der SBs. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

 

Kassel, 22.10.2023 

 

Konrad Winter für den AStA 

 

 

 

Studierendenparlament der Universität Kassel 



Wahlperiode 2023/24 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

22.09.2023 

 

Antrag auf Bestätigung weiterer Mitarbeiter*innen des AStA 
§ 21 Abs. 1 Nr. 9 der Geschäftsordnung 

 

Antragssteller*innen: AStA der Universität Kassel 

Adressat*innen: Studierendenparlament Uni Kassel 

 

 

Bestätigung von Sachbearbeiter*innen – ISV- 
Sterzinger  

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

…, dass Kathrin Sterzinger rückwirkend zum 01.10.2023 als Sachbearbeiterin für die Internationale 
Studierendenvertretung bestätigt wird. Der Stellenumfang beträgt eine volle Sachbearbeiter*innen-
stelle (40 Stunden/Monat). 

 

 

 

 

 

 



Begründung: 

 

A. Problem 

Der AStA ist ohne SBs nicht arbeitsfähig, durch die neue Legislatur ist es notwendig, dass SBs neu be-
stätigt werden. 

 

B. Lösung 

Die SBs werden bestätigt. 

 

C. Alternativen 

Keine Einstellung der SBs. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Stellenumfang und dem Stundenlohn zzgl. SV-Ab-
gaben pro Monat: 

Halbe Stelle: 260,00 € zzgl. SV-Abgaben 

Volle Stelle: 520,00 € zzgl. AV-Abgaben 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

 

Kassel, 22.09.2023 

 

Hanna Röllig für den AStA 

 

 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/2024 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

15.11.2023 

 

Antrag auf Bestätigung weiterer Mitarbeiter*innen des 

AStA 

 

Antrag gemäß nach § 21 (1) Nr. 9 GO  

 

Antragssteller*innen: Autonomes Queer* Referat 

Adressat*innen: Studierendenparlament 

 

Einstellung einer Honorarkraft für queere Kunst-

veranstaltungsreihe 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

dass der AStA die durch QSL-Mittel finanzierte Honorarkraft für die queere Kunstveranstaltungsreihe an 

der Kunsthochschule Kassel einstellt. Diese soll rückwirkend zum 01.10.2023 als studentische Hilfskraft 

beim Asta mit 20 Stunden im Monat und mit einem Stundenlohn von 14 € eingestellt werden, um das 

Queer* Referat bei der Arbeit zu unterstützen. Die Finanzierung läuft über die bereits bewilligten 

9.860,00 Euro QSL-Mittel. Die Kosten werden zu 100% über die externe Kostenstelle, das Rektorat der 

Kunsthochschule, zurückgezahlt. Dadurch entstehen dem AStA keine tatsächlichen Kosten. 

 

Begründung:  

Das Autonome Queer* Referat hat erfolgreich für die kommenden zwei Semester (WiSe 23/24 & SoSe 

24) QSL-Mittel in Höhe von insgesamt 9.860€ bewilligt bekommen. Mit Hilfe dieser finanziellen Mittel soll 

monatlich eine studentisch organisierte Veranstaltung, die sich speziell an queere Studierende an der 

Kunsthochschule, aber auch an weitere interessierte Personen aus dem gesamten Hochschulkontext 

richtet, organisiert werden.  

Zum einen sollen für Lesungen, Vorträge und Workshops externe Künstler*innen eingeladen werden, 

sodass neue Inputs in die Lehre gebracht werden und Studierende die Gelegenheit bekommen Kontakte 



außerhalb des Kunsthochschulkontextes zu knüpfen.  Zum anderen soll das Projekt queeren Studieren-

den die Möglichkeit geben, die durch die Veranstaltungsreihe entstandenen künstlerischen Werke aus-

zustellen. 

Um die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltungsreihe zu gewährleisten & das Autonome 

Queer* Referat bei der Organisation des Projektes zu unterstützen, soll eine studentische Hilfskraft auf 

Minijob-Basis ab dem 01.10.2023 für zwölf Monate und einem Stundenlohn von 14€ eingestellt werden. 

Die Stelle ist mit 20 Stunden im Monat für die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

der einzelnen Veranstaltungen verantwortlich. Diese Einstellung soll durch den Asta erfolgen und durch 

die QSL-Mittel bezahlt werden. 

Bis zum Jahresende wird mit den bewilligten 9.860 € gerechnet, anschließend wird versucht die Summe 

mit Hilfe eines weiteren Antrages bei der QSL Kommission aufstocken zu lassen. 

Für die Verwendung der finanziellen Mittel wird eine externe Kostenstelle benötigt, die die Abwicklungen 

übernehmen kann. Dies übernimmt das Rektorat der Kunsthochschule. 

A. Problem 
Die direkte Einstellung inklusive Personalverantwortung ist für das Rektorat der Kunsthochschule 

schwierig umzusetzen. Außerdem sind die bürokratischen Hürden für eine Einstellung an der Universität 

Kassel für die eingestellte Person sehr hoch.  

B. Lösung 
Die studentische Hilfskraft wird beim Asta eingestellt.  Dadurch wird der formelle und bürokratische Auf-

wand der Einstellung so gering wie möglich gehalten. Die Finanzierung dafür erfolgt vollständig über die 

QSL-Mittel. 

C. Alternativen 

Keine 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

keine 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

keine 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

Kassel, 15.11.2023 

Autonomes Queer* Referat der Universität Kassel 

 

 



Studierendenparlament der Universität Kassel 

Wahlperiode 2023/2024 

 

 

Drucksache-Nr.: ____ / _________-____ 

15.11.2023 

 

Antrag zur Bereitstellung finanzieller Mittel 

 

Antrag gemäß nach § 21 (1) Nr. 14 GO 

 

Antragssteller*innen: Autonomes Queer* Referat 

Adressat*innen: Studierendenparlament 

 

 

Vorleistung für queere Veranstaltungsreihe an 

der Kunsthochschule  

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 

dass der AStA mit bis zu 9.860,00 Euro aus eigenen Mittel in Vorleistung geht, um die durch QSL-Mittel 

finanzierte queere Kunstveranstaltungsreihe an der Kunsthochschule Kassel zu finanzieren. Die Kosten 

werden zu 100% über die externe Kostenstelle, das Rektorat der Kunsthochschule, zurückgezahlt. 

Dadurch entstehen dem AStA keine tatsächlichen Kosten. 

 

Begründung:  

Das Autonome Queer* Referat hat erfolgreich für die kommenden zwei Semester (WiSe 23/24 & SoSe 

24) QSL-Mittel in Höhe von insgesamt 9.860€ bewilligt bekommen. Mit Hilfe dieser finanziellen Mittel soll 

monatlich eine studentisch organisierte Veranstaltung, die sich speziell an queere Studierende an der 

Kunsthochschule, aber auch an weitere interessierte Personen aus dem gesamten Hochschulkontext 

richtet, organisiert werden.  

Zum einen sollen für Lesungen, Vorträge und Workshops externe Künstler*innen eingeladen werden, 

sodass neue Inputs in die Lehre gebracht werden und Studierende die Gelegenheit bekommen Kontakte 



außerhalb des Kunsthochschulkontextes zu knüpfen.  Zum anderen soll das Projekt queeren Studieren-

den die Möglichkeit geben, die durch die Veranstaltungsreihe entstandenen künstlerischen Werke aus-

zustellen. 

Bis zum Jahresende wird mit den bewilligten 9.860 € gerechnet, anschließend wird versucht die Summe 

mit Hilfe eines weiteren Antrages bei der QSL Kommission aufstocken zu lassen. 

Für die Verwendung der finanziellen Mittel wird eine externe Kostenstelle benötigt, die die Abwicklungen 

übernehmen kann. Dies übernimmt das Rektorat der Kunsthochschule. 

C. Problem 
Der Aufwand für die Abrechnung mit der Kostenstelle ist weitaus höher als der für die Abrechnung mit 

dem Asta. Dieser kann eine einmalige Abrechnung am Ende der Veranstaltungsreihe mit der Kosten-

stelle abwickeln.  

D. Lösung 
Der Asta geht in Vorleistung und übernimmt die Abrechnung mit der Kostenstelle. Dadurch wird der Ab-

rechnungsprozess sowie der formelle und bürokratische Aufwand der Einstellung so gering wie möglich 

gehalten. Für einen schnelleren und übersichtlicheren Abwicklungsprozess ist es sinnvoll, dass der Asta 

dafür in Vorleistung geht.  

C. Alternativen 

Keine 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

keine 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

keine 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering 

 

 

 

 

Kassel, 15.11.2023 

Autonomes Queer* Referat der Universität Kassel 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


